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1. Frage an den Magistrat gemäß § 11 der Geschäftsordnung
Betreff: Auswirkungen der U2-Verlängerung auf die Stellplatzsituation im Ulmenweg

Im Zuge der Verlängerung der U-Bahnlinie U2 werden entlang des einspurigen Ulmenwegs 
umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen. Errichtet werden soll gegenüber der 
Wohnbebauung und entlang der Straßenkante des Ulmenwegs eine 3m (+1m) hohe und 200m lange 
Stahlbeton-Stützwand zur Abfangung der Lasten der 2-gleisigen Streckenführung der U2 von und zum 
Bahnhof Bad Homburg.  Nach Fertigstellung der Maßnahme entfällt die bisherige Bahnböschung 
zugunsten einer 200m langen Stützwand mit Schallschutzanlage.

Frage gemäß § 11 GO

Wie viele bislang tatsächlich nutzbare Stellplätze im Bereich des Ulmenwegs entfallen infolge der 
Verlängerung der U-Bahnlinie U2 einschließlich der Errichtung der Stützwand und der 
Schallschutzanlage, und welche Maßnahmen sind vorgesehen, um die hierdurch entstehenden 
Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr zu bewältigen?

Ulmenweg 3-5 – Blick Richtung Lange Meile, Wegfall der Böschung rechts, dafür
neue 200m lange und 3m hohe Stahlbeton-Stützwand  (+1m Schallschutz) entlang Bordsteinkante



ANLAGEN:  11_Blatt3B_ULMENWEG_Grunderwerbsplan_km0930_bis_km1289
rot = 2-gleisige U2-Streckenführung von und zum Bahnhof Bad Homburg

lila = Abböschung bis zur 200m langen Stahlbeton-Stützwand

schwarz = 200m lange und 3m hohe Stahlbeton-Stützwand + 1m hohe Schallschutzanlage direkt an der
Straßenkante des einspurigen Ulmenwegs

A6_Blatt08B_Querschnitt_1:100 _ Schnitt _ Wand am Ulmenweg
grün = 2-gleisige U2-Streckenführung von und zum Bahnhof Bad Homburg

braun= Abböschung bis zur 200m langen Stahlbeton-Stützwand

schwarz = 200m lange und 3m hohe Stahlbeton-Stützwand + 1m hohe Schallschutzanlage direkt an der
Straßenkante des einspurigen Ulmenwegs

grau = 3,50m breite Fahrbahn des einspurigen Ulmenwegs bis zum Wendehammer
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